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Schiffsempfänge in 

Obermühl für 2018 
 

Die Bevölkerung von Obermühl 

wird darauf aufmerksam ge-

macht, dass während der An-

wesenheit des Schiffes MFS 

Kaiserin Elisabeth (ca. 45 min.) 

3 Schüsse mit dem Böller abge-

geben werden. Es wird dafür 

um Verständnis ersucht. Außer-

dem spielt an diesen Tagen die 

Musikkapelle.  

 

Ankunft: in Obermühl um 17:20 

Uhr 

 

Donnerstag, 5. Juli, 12. Juli,  

19 Juli, 26. Juli 

Donnerstag, 2. August, 9. Au-

gust, 16. August, 23. August, 

30. August.  

FREIBAD Kirchberg/Donau  
 

Öffnungszeiten - je nach Witterung 

15. Mai bis 31. August 2018  

Bis Schulschluss 6. Juli 2018 von 13 bis 20 Uhr 

Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr 

Ab 9. Juli bis 31. August 2018 von 10 bis 20 Uhr  

 

Frau Ludmilla Hartl freut sich auf einen schönen Sommer und  

viel Badegäste.  
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Unter diesem Motto veranstaltet die FF Kirchberg 

und die Gemeinde im Rahmen des Dämmerschop-

pens (30. Juni ab 18:00 Uhr) am Burgstallfest ein 

Treffen der Ehemaligen-Kirchberger.  

Damit dies eine schöne Veranstaltung wird bitten wir 

um Eure Mithilfe: 

 

Sendet der Feuerwehr die Adressen eurer Bekann-

ten und Verwandten die nicht mehr in Kirchberg 

wohnen an: 

Andreas Hofer, 0664-3425949, hofer-andi@gmx.at 

Güterweg Dorf 
 

12. Juni 2018 Straßensperre wegen Asphaltierungsarbeiten  

 7 bis 19 Uhr für PKW 

 7 bis 7 Uhr (13. Juni) für LKW und Traktoren 

Es gibt keine Umleitung!  

Die Termine können sich bei technischen Gebrechen oder  

schlechter Witterung verschieben.  

Um Verständnis wird ersucht!  

mailto:hofer-andi@gmx.at


Waldbrandschutz 2018  
 

Bezirkshauptmannschaft Rohrbach  

BHRO-2016-113466/10 

Rohrbach-Berg, am 14. März 2018 

VERORDNUNG 

der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach zum 

Schutz vor Waldbränden (Waldbrandschutz -

Verordnung 2018)  

Nach § 41 Abs. 1 Forstgesetz 1975, BGBl. 

Nr. 440/1975, in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 56/2016, wird verord-

net:  

§ 1  

Schutzmaßnahmen 

1. In den Waldgebieten aller Gemeinden des 

Bezirkes Rohrbach sowie in deren Gefähr-

dungsbereichen ist jedes Anzünden von 

Feuer und das Rauchen verboten.  

2. Ein Gefährdungsbereich ist überall dort 

gegeben, wo die Bodendecke oder die 

Windverhältnisse das Übergreifen eines 

Bodenfeuers oder eines Feuers durch 

Funkenflug in den benachbarten Wald be-

günstigen. Der Gefährdungsbereich er-

streckt sich zumindest über einen 20 m 

breiten Streifen außerhalb des Waldran-

des.  

§ 2 

Bekanntmachung des Verbots  

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer 

dürfen dieses Verbot in geeigneter Weise 

ersichtlich machen (§ 41 Abs. 3 des Forst-

gesetzes 1975).  

§ 3  

Strafbestimmungen  

Übertretungen dieser Verordnung werden 

nach § 174 Abs. 1 lit. a Z 17 Forstgesetz 

1975 mit Geldstraße bis zu 7.270 Euro oder 

mit Freiheitsstraße bis zu 4 Wochen bestraft. 

Bei Vorliegen besonders erschwerender 

Umstände können die beiden Strafen ne-

beneinander verhängt werden.  

§ 4 

Schlussbestimmungen  

1. Diese Verordnung wird in der Amtlichen 

Linzer Zeitung und durch Anschlag an 

den Amtstafeln der Bezirkshauptmann-

schaft Rohrbach sowie der Gemeindeäm-

ter des Bezirkes Rohrbach verlautbart.  

2. Sie tritt mit 1. April 2018 in Kraft und mit 

Ablauf des 31. Oktober 2018 außer Kraft.  

 

Die Bezirkshauptfrau 

Dr.in Wilbirg Mitterlehner 

Sichtbare Anbringung der  

Hausnummern  
 

Im Zuge der Ortsstellenversammlung des Roten 

Kreuzes wurde darauf hingewiesen, dass die 

Hausnummer sichtbar anzubringen ist.  

Auszug aus dem OÖ. Straßengesetz 1991  

Auf Grund der Bestimmungen des § 10 (3) Oö. 

Straßengesetz 1991 ist der Eigentümer eines Ge-

bäudes verpflichtet, die Hausnummerntafel so 

am Gebäude anzubringen, dass sie von der Ver-

kehrsfläche aus leicht sichtå und lesbar ist.  

Erlebnis-Sport-Woche  
 

Die geplanten Erlebnis-Sport-Wochen (eine ge-

meinsame Veranstaltung der Gemeinden Klein-

zell, Arnreit, Kirchberg, Altenfelden und Neufel-

den) können aufgrund der guten Rückmeldun-

gen bei der Bedarfserhebung an folgenden Ter-

minen angeboten werden.  

Die Termine sind.  

23. - 27. Juli 2018 

30. Juli - 3. August 2018 

 

Anmeldung unter www.xundinsleben.at ->  

Feriencamps -> Anmeldung  

Anmeldeschluss:  15. Juni 2018 

 

 

 

Die Gebietskrankenkasse veranstaltet im Herbst 2018 

folgende Kurse:  

 

Leichter leben!  

Kursstart: Mi, 19.9.2018 - 7.11.2018 um 18 Uhr 

in der OÖGKK Rohrbach  

www.ooegkk.at/leichterleben  

 

Rauchfrei durchs Leben  

Kursstart: Mo, 24.9.2018 - 22.10.2018 um 17:30 Uhr 

im Gesundheitszentrum Haslach  

www.ooegkk.at/rauchfrei  

 

Information und Anmeldung:  

E-Mail: abnehmprogramm@ooegkk.at bzw. rauch-

frei@ooegkk.at  

Tel.: 05 7807 - DW 10 35 30  

Internet: www.ooegkk.at -> Gesund bleiben  



Borkenkäfer / Buchsbaumzünsler  
 

Aufgrund der außergewöhnlich heißen und trockenen 

Witterung ist die Borkenkäfer-Situation in unseren Wäl-

dern äußerst angespannt. Alle Waldbesitzer sind auf-

gerufen ihre Bestände zu kontrollieren und entspre-

chende Bekämpfungsmaßnahmen durchzuführen.  

 

Ein weiterer Schädling, der heuer wieder zur Massen-

vermehrung neigt ist der Buchsbaumzünsler. Garten-

besitzer mögen ihre Sträucher auf Befall untersuchen. 

Geeignete Bekämpfungsmethoden sind eine chemi-

sche Behandlung oder die Verbrennung (unter Rück-

sichtnahme auf den Brandschutz) von befallenen Ma-

terial. Kleinmengen können auch über den Restmüll 

entsorgt werden. Keinesfalls ablagern oder kompostie-

ren! 
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Um ein gedeihliches Miteinander von Tierhaltern auch 

weiterhin zu ermöglichen, wird im Folgenden auf eini-

ge Verhaltensregeln hingewiesen:  

 

Jede ordentliche Tierhaltung beginnt beim Tierhalter!  

Der Tierhalter ist für das Verhalten seines Tieres immer 

und überall verantwortlich.  

 

Besonders der Hundehalter hat seinen Hund so zu be-

aufsichtigen, zu verwahren und zu führen, dass Men-

schen und Tiere durch ihn nicht gefährdet werden  

oder Menschen und Tiere nicht über ein zumutbares 

Maß hinaus belästigt werden oder er an öffentlichen 

Orten oder auf fremden Grundstücken nicht unbeauf-

sichtigt herumlaufen kann.  

Hundehalter sollten dafür sorgen, dass andere Perso-

nen (besonders Nachbarn) nicht durch übermäßiges 

Bellen des Hundes belästig werden!  

Manchmal sind Bello & Co. einfach zur falschen Zeit 

am stillen Ort. Helfen Sie Ihrem Hund deshalb bei 

"kleinen Malheuren" und bringen Sie "seine großen Ge-

schäfte" z.B. mit einem Plastiksackerl einfach wieder in 

Ordnung.  

 

Dasselbe sollte auch für andere gröbere Verunreini-

gungen tierischer Herkunft (z.B. Pferden) auf öffentli-

chen Plätzen und Verkehrswegen gelten!  

 

Im Übrigen wird auf die gesetzlichen Bestimmungen 

hingewiesen!  

Was ist los? 
RITTERFEST 2018 

Samstag, 7. Juli  

im Linzer Zentrum 

10 bis 22 Uhr 

www.ooe.familienbund.at  






